
 
Satzung über die Angemessenheit von Aufwandsentschädigungen 

 
 

§ 1 
 

Die Angemessenheit der Aufwandsentschädigungen im Sinne des § 111 Abs. 7 und 8 der 
Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) vom 22.08.1996 (Nds. GVBl. S. 382) in der zur 
Zeit geltenden Fassung für die Vertretungen der Stadt Helmstedt  
 
 
a) in der Verbandsversammlung des       
    Wasserverbandes Vorsfelde u.U.     i.H.v. 35,80 � Sitzungsgeld, 
 
b) im Vorstand des 
    Wasserverbandes Vorsfelde u.U.     i.H.v. 35,80 � Sitzungsgeld, 
 
c) in der Verbandsversammlung des 
    Wasserverbandes Elm      i.H.v. 25,00 � Sitzungsgeld, 
 
d) im Vorstand des 
    Wasserverbandes Elm      i.H.v. 25,00 � Sitzungsgeld, 
 
e) im Verwaltungsrat der 
    Kosynus GmbH       i.H.v. 38,35 � Sitzungsgeld, 
 
f) in der Gesellschafterversammlung der 
   Bäder- und Dienstleistungsgesellschaft Helmstedt mbH  i.H.v. 30,00 � Sitzungsgeld, 
 
g) im Aufsichtsrat der  
    Bäder- und Dienstleistungsgesellschaft Helmstedt mbH  i.H.v. 30,00 � Sitzungsgeld, 
 
h) im Aufsichtsrat der 
    Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig mbH   i.H.v. 1.790,00 � jährlich, 
 
i) im Aufsichtsrat der 
   Kreis-Wohnungsbaugesellschaft Helmstedt mbH   i.H.v. 80,00 � Sitzungsgeld, 
 
j) in der Gesellschafterversammlung der 
   Stadtwerke Haldensleben GmbH     i.H.v. 60,00 � Sitzungsgeld, 
 
k) im Aufsichtsrat der 
    Stadtwerke Haldensleben GmbH     i.H.v. 80,00 � Sitzungsgeld, 
 
l) im Verbandsausschuss des 
   Unterhaltungsverbandes Schunter     i.H.v. 20,00 � Sitzungsgeld, 
 
 
 
 
wird festgestellt. 
 
 
 
 
 



§ 2  

Neben einer angemessen Aufwandsentschädigung können den Vertreterinnen und 
Vertretern der Stadt Helmstedt die durch die Wahrnehmung der Vertretungstätigkeit 
entstehenden Fahrt- und ggf. Reisekosten erstattet werden. Als Wegstreckenentschädigung 
ist dabei eine Entschädigung in Höhe von 0,30 � als angemessen anzusehen.  

 

§ 3  

Für alle übrigen Tätigkeiten als Vertreter/in der Stadt Helmstedt gem. § 111 NGO wird von 
den Unternehmen und Einrichtungen keine Aufwandsentschädigung und kein Sitzungsgeld 
gezahlt.  

 
 
 

§ 4 
 

Diese Satzung tritt am Tage nach der Veröffentlichung im Amtsblatt für den Landkreis 
Helmstedt in Kraft. 
 
 
 
Helmstedt, den 21.06.2007 
 
 
 
 
Stadt Helmstedt 
 
 
gez. Eisermann 
 
 
(Eisermann) 
Bürgermeister 
 


